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Gemeindeverwaltung 
 

Schmittenrain 2, 3283 Kallnach 

Telefon: 032 392 14 16 
E-Mail: gemeindeschreiberei@kallnach.ch 
Webseite: www.kallnach.ch 
 

Öffnungszeiten: 

Montag – Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr 

Donnerstag: 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Abteilung Mitarbeiter Kontakt 

Gemeindeschreiberei 

Beat Läderach 

gemeindeschreiberei@kallnach.ch 

Tel. 032 392 14 16 
Sibylle Kurz 

Nadine Rabiolo-Varga 

Finanzverwaltung 

Theodor Kohler 

finanzverwaltung@kallnach.ch 

Tel. 032 392 11 54 
Rita Rey 

Annina Marbot 

mailto:laedi@kallnach.ch
mailto:kurz@kallnach.ch
http://www.kallnach.ch/
mailto:gemeindeschreiberei@kallnach.ch
mailto:finanzverwaltung@kallnach.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=gemeinde+kallnach&source=images&cd=&docid=0YpLWxYIstc_DM&tbnid=FIHac2VJnWM32M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bielertagblatt.ch/gemeinde/kallnach&ei=MW0KUe3wJ9OR0QXF5ICAAQ&bvm=bv.41642243,d.d2k&psig=AFQjCNE7r59d9HPsnNVDyo32fSQNGHQ_kQ&ust=1359724203221677
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Schliessung Gemeindeverwaltung über die Festtage 
 
Die Gemeindeverwaltung Kallnach bleibt aufgrund der Festtage wie folgt geschlossen: 
 

Montag, 23. Dezember 2024 bis und mit Freitag, 3. Januar 2025 
 

Gerne sind wir am Montag, 6. Januar 2025 wieder für Sie da.  
In dringenden Fällen können Sie sich an unseren Gemeindeschreiber, 
Beat Läderach, 079 407 81 15, wenden. 
 
Besten Dank für das Verständnis. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne Advents- und Festtage und einen  
guten Start ins neue Jahr. 
 
Gemeindeverwaltung Kallnach 

 

 

Resultate der Gemeindewahlen vom 20. Oktober 2024 
 

(für die Amtsdauer vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028) 

Zahl der Stimmberechtigten 1’652 

Zahl der eingelangten Ausweiskarten 727 

Wahlbeteiligung 44% 

Gemeindepräsident (Majorzwahl) 

Zahl der eingelangten Wahlzettel 694 
 

Leer 8 
Ungültig 18  Total 26 
 

Total gültige Wahlzettel 668 
 

Stimmen haben erhalten: 
 

Mori Fabian, SVP 451 gewählt 
 

Ott Roman, GLP 217 nicht gewählt 
 

Gemeinderat (Proporzwahl) 

Zahl der eingelangten Wahlzettel  720 

Leer 1 
Ungültig 13 Total 14 

Total gültige Wahlzettel 706 
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Parteistimmen 

Liste 1 Schweizerische Volkspartei (SVP) Kallnach 2’299 
Liste 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Kallnach 322 
Liste 3 Grünliberale Partei (GLP) Kallnach Golaten Niederried 1’197 
Liste 4 Dorfliste Kallnach    394 
Total Parteistimmen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) 4’212 
Zahl der einzelnen leeren Stimmen      24 
Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen 4’236 
 

Verteilzahl 4’236 : 6 = Zahl der gültigen Wahlzettel 706 

 

Sitzverteilung  
 

Liste 1    Schweizerische Volkspartei (SVP) Kallnach   4 

Liste 2    Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Kallnach 0 

Liste 3    Grünliberale Partei (GLP) Kallnach Golaten Niederried 2 

Liste 4    Dorfliste Kallnach  0  

Liste 1   Schweizerische Volkspartei (SVP) Kallnach 

gewählt sind Bosshard Daniel (bisher) Stimmen 479 
 Mori Fabian  Stimmen 453 
 Jenni Patrick (bisher) Stimmen 408 
 Stebler Samuel Stimmen 334 
nicht gewählt sind Schwab Anja Stimmen 331 
 Marti Iris Stimmen 252 
 

Liste 2   Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Kallnach 

nicht gewählt sind Bonsack Peter (bisher) Stimmen 104 
 Tüscher Marlise Stimmen 92 
 Reist Peter Stimmen 50 
 Schwab Doris Stimmen 36 
 

Liste 3   Grünliberale Partei (GLP) Kallnach Golaten Niederried 

gewählt sind Schlup David Stimmen 271 
 Ott Roman Stimmen 206 
nicht gewählt sind Dr. Tanner-Bandi Monika Stimmen 201 
 Marti Urs Stimmen 190 
 Scheurer Beatrice Stimmen 163 
 Affolter Bernhard Stimmen 124 
 

Liste 4   Dorfliste Kallnach 

nicht gewählt ist Gurtner Michael Stimmen 323 
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Wahlen der ständigen Kommissionen 
 
Anlässlich der ersten Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2025 werden die  

Kommissionsmitglieder für die Amtsperiode 2025-2028 gewählt.  

Gemäss Art.17 Abs.3 unseres Organisationsreglements müssen die  

Kommissionswahlen öffentlich publiziert werden.  

 

Folgende Bestimmungen gelten: 

 

Als Kandidatinnen und Kandidaten gelten alle wählbaren Personen, 

welche dem Gemeinderat ihr Interesse an einem Kommissionssitz 

schriftlich bekanntgegeben haben oder von einem Gemeinderatsmitglied oder einer 

stimmberechtigten Person vorgeschlagen werden.  

Bei Wahlvorschlägen von stimmberechtigten Personen ist zusammen mit dem  

Wahlvorschlag die Zustimmung der vorgeschlagenen Personen 

einzureichen.  

 
Es betrifft dies folgende Kommissionen: 
 
-Baukommission (5 Mitglieder) 

-Betriebskommission (5 Mitglieder) 

-Wegkommission (5 Mitglieder) 

 
Interessenbekundungen und Fragen  
 
Interessierte melden sich bis am 30. November 2024 per Mail an  

gemeindeschreiberei@kallnach.ch. 

 

Ein paar Sätze zur Qualifikation sowie über die persönliche Motivation für die  

Kommissionsarbeit reichen als Interessenbekundung. 

 

Beat Läderach, Gemeindeschreiber, beantwortet gerne allfällige Fragen  

(032 392 14 16) 

 

Gemeindeverwaltung Kallnach  

  

mailto:gemeindeschreiberei@kallnach.ch
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Stellenausschreibung – Wegmeister/in 
 

Die Einwohnergemeinde Kallnach ist eine ländliche Gemeinde mit rund 2'300 
Einwohnern und einer Gesamtfläche von 18km2. 
 

Infolge Pensionierung suchen wir per 1. Februar 2025 oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Wegmeister/in 
(Beschäftigungsgrad 100%) 
 

Aufgabenbereiche 
 

- Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen, Trottoiranlagen,  
Naturstrassen, öffentlichen Plätzen, Grünanlagen und Gewässern 

- Winterdienst mit Pikettpflicht 
- Unterhalt und Pflege der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen 

 
Anforderungen 
 

- Abgeschlossene, handwerkliche Berufslehre (mit Vorteil als Fachmann/-frau  
Betriebsunterhalt Werkdienst, Betriebspraktiker/in, Strassenbauer/in, Forst-
wart/in oder Gärtner/in) und Erfahrung 

- Selbständige, pflichtbewusste Arbeitsweise, handwerkliches Geschick,  
mechanische Kenntnisse 

- Führerausweis Kat. B (Kat. C erwünscht) 
- Gute Umgangsformen und Freude am Kontakt mit der Bevölkerung 
- Die Wohnsitznahme in der Gemeinde oder in der näheren Umgebung ist  

erwünscht 
 

Wir bieten 
 

- Vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen, motivierten 
Team 

- Zeitgemässe Besoldung nach kantonaler Besoldungsordnung 
- Möglichkeit zur Weiterbildung 

 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, erwarten wir gerne Ihre Bewertung mit 
den üblichen Unterlagen bis spätestens Montag, 18. November 2024 an den  
zuständigen Gemeinderat Urs Lauper (Einwohnergemeinde Kallnach, Schmittenrain 2, 
3283 Kallnach). 
 

Für allfällige Fragen oder ergänzende Auskünfte stehen wir gerne telefonisch unter  
079 424 36 06 (Fritz Marti) oder per Mail an gemeindeschreiberei@kallnach.ch zur 
Verfügung. 
 
Gemeinderat Kallnach  

mailto:gemeindeschreiberei@kallnach.ch
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ORDENTLICHE 
GEMEINDEVERSAMMMLUNG 

 

 

Samstag, 30. November 2024, 13.30 Uhr,  
in der Mehrzweckhalle, Oberfeld 22, Kallnach 

 
 

TRAKTANDEN 
 

 
Finanzen 

1. Budget der Einwohnergemeinde Kallnach für das Jahr 2025 

sowie Finanzplan 2025-2029 

a)  Beratung und Genehmigung Budget 2025 
b)  Kenntnisnahme Finanzplan 2025-2029 

 
Entsorgung 

2. Abfallreglement der Einwohnergemeinde Kallnach 

a) Beratung 
b) Beschluss über das Begehren 

 
Allgemeines 

3. Mitteilungen des Gemeinderates 
4. Verschiedenes 

 
Die Unterlagen zum Traktandum 2 liegen gemäss Art. 54 des Gemeindegesetzes des 
Kantons Bern während 30 Tagen vor der Versammlung bei der Gemeindeschreiberei 
Kallnach öffentlich auf. 
 
Die einzelnen Geschäfte werden im Sinne einer Botschaft im Detail erläutert. Diese 
Ausführungen können ab Freitag, 22. November 2024 bei der Gemeindeschreiberei 
Kallnach eingesehen oder gratis bezogen werden. Die Botschaft wird auf der Gemein-
dewebseite aufgeschaltet. 
 
Einwohnerinnen und Einwohner, welche gemäss Stimmregister in Gemeindeangele-
genheiten stimmberechtigt sind, können an der Gemeindeversammlung ihr Stimm-
recht ausüben (Schweizerbürgerrecht, mündig und mindestens drei Monate in der Ge-
meinde angemeldet). Sollte anlässlich der Versammlung die Stimmberechtigung einer 
oder eines Anwesenden angezweifelt werden, gibt das aufliegende aktuelle Stimmre-
gister Auskunft darüber. Nichtstimmberechtigte haben von den Stimmberechtigten ge-
trennt zu sitzen. 
 

http://www.kallnach.ch/aktuelles/


 
 
 

Gemeindeverwaltung Kallnach, Schmittenrain 2, 3283 Kallnach, 032 392 14 16       Seite 8 von 55 

 

 
 
Beschwerden gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Seeland, 
Amthaus, 3270 Aarberg einzureichen (Art. 63ff VRPG). Die Verletzung von Zuständig-
keits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a GG; Rügepflicht). 
Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr Beschwerde führen. 

Im Anschluss an die Versammlung sind die Anwesenden zu einem Apéro eingeladen. 

Das Protokoll wird gemäss den Bestimmungen des Organisationsreglementes Kallnach 
spätestens 14 Tage nach der Versammlung während 30 Tagen, das heisst vom  
13. Dezember 2024 bis 13. Januar 2025 bei der Gemeindeschreiberei öffentlich aufge-
legt. Während der Auflage kann beim Gemeinderat schriftlich Einsprache eingereicht 
werden. Der Gemeinderat entscheidet über allfällige Einsprachen und genehmigt so-
dann das Protokoll. 

Kallnach, 18. Oktober 2024    Der Gemeinderat 

 

 

Budget 2025 
 

Grundlagen 

Folgende Grundlagen wurden bei der Budgetierung berücksichtigt: 

- Eingaben der Kommissionen bzw. der verantwortlichen  
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

- Jahresrechnung 2023 
- Erfahrungszahlen der Jahresrechnung 2024 
- Planungshilfe der Finanzverwaltung des Kantons Bern 
- Berechnungstool der Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
- Prognoseannahmen der Kantonalen Planungsgruppe Bern 
- Angaben von umliegenden Gemeinden, von welchen die Gemeinde Kallnach    

Leistungen beziehen 
 
Ergebnis  

Der vorliegende Entwurf des Budgets 2025 rechnet mit einem 
Aufwandüberschuss von CHF 434'030.00 
Das Budget 2024 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 95'277.00 vor. 
Die Jahresrechnung 2023 schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 117'150.13 
ab. 
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Warum ein Aufwandüberschuss?  

Angesichts des zum Teil massiv angestiegenen Aufwands stellt sich an dieser Stelle  
vielmehr die Frage: Warum fällt der Aufwandüberschuss nicht höher aus? 
 
Ein Steueranlagezehntel Natürliche Personen beträgt CHF 316'455.00. 
 
Hier fällt besonders ins Gewicht, dass in Kallnach sehr viele zahlungskräftige Steuer-
zahler wohnen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung trägt mit einer prognostizierten Zuwachsrate von 2.0% 
auch zum erfreulichen Ergebnis bei. Schlussendlich fallen durch die gebremste Investi-
tionstätigkeit auch weniger Abschreibungen an. 
 
Wichtige Faktoren Budget 2025 
 
Aufgeführt werden nur Abweichungen, welche den allgemeinen Steuerhaushalt  
betreffen. Die Spezialfinanzierungen schliessen ausgeglichen ab und haben keine  
Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis. 

 
Kiesabbau Gemäss Meldung Burgergemeinde  CHF    20'000.00 

Transportkosten Schule Weiterhin stabil hoch        CHF  150'000.00 

Abschreibungen  Neubau Schulhaus    CHF    65'000.00 

Zunahme Nettoaufwand Tagesschule     CHF  158'000.00 

Gemeindeverwaltung  Erhöhung Stellenprozente   CHF    80'000.00 

Schulhaus Sonnenschutz + Lift gem. Forderung Procap   CHF  160'000.00 

Erhöhung Beitrag an EL CHF 20.00 pro Person   CHF    46'060.00 

Erhöhung Lastenausgleich SH von CHF 557.00 auf CHF 616.00  CHF  135'900.00 

Einkommenssteuern  Zunahme um 2.0 % gem. Angaben KPG 

Vermögenssteuern  Zunahme um 2.0 % gem. Angaben KPG  

 
Neue Abschreibungen 2025 
 
Mit der Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes 2023 hat auch die Abschreibungs-
pflicht begonnen. Durch die mit der Finanzstrategie 2030 beschlossene Investitions-
pause ab 2022 fallen keine weiteren grossen Abschreibungen an. 
 
Nach umfangreichen Abklärungen und Studien ist das Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung zum Schluss gekommen, dass die Nutzungsdauer von Schulanlagen von bisher 
25 auf 33 1/3 angepasst werden kann. 
Diese Regelung trifft am 01.01.2026 in Kraft. 
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Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen 
vor 2016       CHF     320'000.00 
 
Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die Abschreibungspflicht erst mit der Fertigstellung 
beginnt. Ausserdem werden je nach Objekt verschiedene Abschreibungssätze angewen-
det; dabei wird die jeweilige Nutzungsdauer berücksichtigt: 
 
Liegenschaften 4%  Strassen 2.5% Wasserleitungen 1.25% 
 
Steuerprognose 
 
Einkommenssteuern 

Die Kantonale Planungsgruppe KPG rechnet mit einer Zunahme bei den Einkommens-
steuern von 2.0%. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden zeigt, dass diese Annahme 
sehr realistisch ist. 
 
Vermögenssteuern 

Hier rechnet die KPG mit einer Zunahme von 2%. 
Die Vermögenswerte sind stabil. Daher stützen wir uns hier auf die Prognose von 2%. 

 

Fazit 

Mit einem Aufwandüberschuss von CHF 434'030.00 liegen wir 
nach 2024 (CHF 95'277.00) über dem in der Finanzstrategie 
2030 formulierten Wert von Fr. 300'000.00. 
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Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

       

Laufende 
Rechnung 

  11'365'790.00 11'365'790.00 11'515'932.82 11'515'932.82 

       

Allgemeine 
Verwaltung 

1'078'000.00 183'340.00 998'700.00 193'140.00 918'827.47 169'343.27 

Nettoaufwand  894'660.00  805'560.00  749'184.20 
       

Öffentliche 
Sicherheit 

335'525.00 196'520.00 286'830.00 155'600.00 309'154.97 190'237.62 

Nettoaufwand  137'005.00  131'230.00  118'917.35 
       

Bildung 2'421'145.00 154'000.00 2'379'897.00 120'200.00 2'099'908.18 237'770.10 

Nettoaufwand  2'267'145.00  2'259'697.00  1'862'138.08 
       

Kultur und 
Freizeit 

90'500.00 31'900.00 90'600.00 25'900.00 122'095.40 42'997.50 

Nettoaufwand  58'600.00  64'700.00   
       

Gesundheit 9'850.00  8'850.00  22'663.90  

Nettoaufwand  9'850.00  8'850.00  22'663.90 
       

Soziale  
Sicherheit 

2'227'400.00 76'000.00 1'987'600.00 70'000.00 2'572'011.67 79'782.70 

Nettoaufwand  2'151'400.00  1'917'600.00  2'492'228.97 
       

Verkehr 920'850.00 240'930.00 972'050.00 247'430.00 945'541.21 236'010.90 

Nettoaufwand  679'920.00  724'620.00  709'530.31 
       

Umwelt und 
Raumordnung 

1'783'530.00 1'683'450.00 1'771'806.00 1'717'826.00 1'545'781.99 1'541'441.09 

Nettoaufwand  100'080.00  53'980.00  4'340.90 
       

Volkswirtschaft 1'662'397.60 1'654'047.60 1'918'607.00 1'908'687.00 1'880'328.19 1'871'433.64 

Nettoaufwand  8'350.00  9'920.00  8'894.55 

Nettoertrag       

       

Finanzen und 
Steuern 

985'550.00 7'292'560.00 950'850.00 6'927'007.00 1'099'919.84 7'146'916.00 

Nettoertrag 6'307'010.00  5'976'157.00  6'046'996.16  
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Auf einen Blick 
 

  

Gesamthaushalt 

CHF - 821'826.00

allg. Haushalt

CHF -434'030.00

Spezialfinanzierungen

CHF -387'796.00

Wasser

CHF 17'550.00

Abwasser

CHF -444'850.00

Abfall

CHF 26'400.00

Elektrizität

CHF 13'104.00
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Antrag des Gemeinderates 
 

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern  = 1.45 
b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern  = 1.5‰ 
c) Genehmigung Budget 2025 bestehend aus: 
 
 

 Aufwand Ertrag 
 
Gesamthaushalt CHF 11'362'892.60 CHF 10'541'066.60 
Aufwandüberschuss CHF   821'826.00 
 
Allgemeiner Haushalt CHF 7'752'790.00 CHF 8'186'820.00 
Aufwandüberschuss   CHF 434'030.00 
 
SF Wasserversorgung CHF 498'450.00 CHF 488'000.00 
Ertragsüberschuss CHF 17'550.00 
 
SF Abwasserentsorgung CHF 922'350.00 CHF 479'500.00 
Aufwandüberschuss   CHF 444'850.00 
 
SF Abfall CHF 143'700.00 CHF 170'100.00 
Ertragsüberschuss CHF 26'400.00 
 
SF Elektrizität CHF 1'640'943.60 CHF 1'654'047.60 
Ertragsüberschuss CHF 13'104.00 
 
 
Der Gemeindeversammlung vom 30. November 2024 wird beantragt, das Budget 2025 
zu genehmigen. 
 
Einwohnergemeinde Kallnach 
 
Urs Köhli Beat Läderach Theodor Kohler 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Finanzverwalter 
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Abfallreglement der Gemeinde Kallnach; Neufassung 
 
Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Abfallentsorgung (neue Sammelstelle 

am Sägeweg sowie Grüngutentsorgung mittels Holprinzip und Entsorgungsgebühr) 

muss das Abfallreglement neu erstellt werden. Das noch gültige Abfallreglement da-

tiert vom 7. Dezember 1996! 

Der neue Erlass wurde vereinfacht, neu strukturiert, wenn immer möglich gekürzt und 

an die neuen rechtlichen Vorgaben und Fachempfehlungen angepasst.  

Das vorliegende, neue Abfallreglement ist in folgende Abschnitte unterteilt: 

- Allgemeine Bestimmungen 

- Aufgaben der Gemeinde 

- Öffentliche Entsorgung 

- Pflichten der Abfallinhaber:innen 

- Weitere Bestimmungen 

- Finanzierung 

- Vollzugs- und Ausführungsbestimmungen 

- Straf- und Schlussbestimmungen 

 

Ein wichtiger Punkt ist die Finanzierung der Abfallentsorgung. Die Gemeinde erhebt 

Grundgebühren, mengenabhängige Gebühren und weitere Gebühren. Weiterhin sollen 

Bürgerinnen und Bürger ab dem 18. Altersjahr sowie die Gewerbebetriebe eine Grund-

gebühr bezahlen. 

Für die Entsorgung des Hauskehrichts, des Sperrguts sowie der Grünabfälle werden 

mengenabhängige Gebühren erhoben.  

Das Abfallreglement der Gemeinde Kallnach liegt 30 Tage vor der Gemeindeversamm-

lung öffentlich auf und kann auf der Gemeindeverwaltung Kallnach oder unserer Ge-

meindewebseite www.kallnach.ch eingesehen werden.  

Gemeindeverwaltung Kallnach 

  

http://www.kallnach.ch/
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Friedhof Kallnach 
Weisungen zum Gemeinschaftsgrab 

 

Mögliche Beisetzungen 

1. Urne in Rasen 

Genauer Ort wird vom Friedhofgärtner bestimmt.  

Es werden nur Biournen beigesetzt. 

2. Beisetzung ohne Urne in Rasen 

Der Ort kann im begrenzten Rahmen gewählt werden. 

3. Beisetzung ohne Urne in Schacht 

Zur Beisetzung ohne Urne wird eine vorhandene Mehrwegurne 

verwendet. 

 

Ältere Pflanzenschalen, Kränze, Gestecke, und sonstiger Grabschmuck 

werden nach Gutdünken des Friedhofgärtners entsorgt. 

Genehmigt an der Sitzung der Baukommission vom 

15. August 2024. 

 

Bauverwaltung Kallnach 

Beat Läderach 

Kallnach, 19. August 2024 
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 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde  
  bernisch und freiburgisch Kerzers 
 

 

Veranstaltungen November 2024 bis Januar 2025 
 

03.11.2024 09.30h Reformations-Gottesdienst in der Kirche Kerzers 

06.11.2024 14.15h Seniorennachmittag im Kirchgemeindehaus Kerzers 

10.11.2024 10.00h Gottesdienst im Gemeindesaal Wileroltigen 

24.11.2024 09.30h Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag in der Kirche Kerzers 

26.11.2024 20.00h Ordentliche Kirchgemeindeversammlung in der Kirche Kerzers 

01.12.2024 19.00h Adventskonzert in der Kirche Kerzers 

11.12.2024 14.15h Seniorennachmittag im Kirchgemeindehaus Kerzers 

24.12.2024 17.00h Familiengottesdienst zum Einklang in den Heiligabend in der Kirche 

24.12.2024 22.30h Christnachtfeier 

25.12.2024 09.30h Gottesdienst zu Weihnachten 

01.01.2025 17.00h Gottesdienst zu Neujahr in der Kirche Kerzers 

08.01.2025 14.15h Seniorennachmittag im Kirchgemeindehaus Kerzers 

19.01.2025 09.30h Einheitsgottesdienst in der Kirche Kerzers 
 

KUW-Termine für Golaten-Schüler (1. bis 6. Klasse) 
Ort: Im alten Schulhaus Wileroltigen 
 

13.11.2024 13.30-16.00  3. und 4. Klässler im alten Schulhaus in Wileroltigen 

20.11.2024 13.30-16.00 5. und 6. Klässler im alten Schulhaus in Wileroltigen 

04.12.2024 13.30-16.00 5. und 6. Klässler im alten Schulhaus in Wileroltigen 

22.01.2025 13.30-16.00 5. und 6. Klässler im alten Schulhaus in Wileroltigen 

29.01.2025 10.00-15.00 3. und 4. Klässler im alten Schulhaus in Wileroltigen 

Kollekte leicht gemacht 

 

Auch ohne Gottesdienstbesuch können die Hilfswerke unterstützt  

werden. Spenden via TWINT sind jederzeit möglich. 

Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag. 
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